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Verstcherungs - Vedingungen ,
betreffend den Frachten-Transport auf der k. k, priv. Wien- Glogg- !
nitzer Eisenbahn, dann auf der k. k. Staats - Eisenbahn zwischen
Mürzzuschlag und Grätz, endlich auf der k. k. Chaussee über den

Semmering zwischenGloggnitz und Mürzzuschlag,

zu Folge Uebereinkommens mit den beiden Verfiche -
rungs - Gesellschaften :

le. li. priv . i » und
k. li. priv . INiiiaivnv Hi«iriL»1iva «ii Givurti » in priest .

1. ^) ie Versicherungerstrecktsichauf alle jene auf derWien-Glogg-
Nitzer- und auf der k. k. Staats - EisenbahnzwischenMürzzuschlagund
' Grätz, dann auf der k. k. Chausseeüber den Semmering zwischenGlogg-
nitz und Mürzzuschlagverführt werdendenGüter, mit Inbegriff des!
Reisegepäckes, der Equipagen und emballirtenWagen, welchenichtschon!
anderweitigfür dieseBahnen versichertsind, und auf deren Versicherung!
die Partheien einenrechtsgiltigenAnspruchhaben; sie gilt für die Fahrt
auf beidenBahnen, während des Transportes über den Semmering,
während des Lagerns in den sämmtlichen Bahnhöfen und Bahnhofŝ
Magazinen, dann währenddes Transportes bis zu den k. k. Mauth-
magazinen in Wien, Wiener- Neustadt , Bruck und Grätz und bis!
ins Haus der Eigenthümer innerhalb der Linien Wiens und Grätz,
und erstrecktsich ausschließlichauf jene Verluste und Beschädigungen,
welchedurchFeuer, Blitz, Ueberschwemmungen, Austreten der Gewässer,
Regen, Schneelavinen, Berg- oderErdfalle, Brückeneinsturz, Umschlagen
der Wagen und dadurchverursachtesHerabfallen êr Waaren, entstehen!
können, wogegenalle Verluste und Beschädigungenvom Ersatzeausge¬
schlossenbleiben, welchedurchKrieg, feindlicheEinfälle, Volksaufstand/
Plünderungen, Diebstähle, obrigkeitlicherecht- oder unrechtmäßigeVerfü-i
gungen, durchErdbeben, SchleichhandelundseineFolgenveranlaßtwerden. '

2. Schießpulver, Gas, ungelöschterKalk, chemischeReib- und Zünd-
Feuerzeuge aller Art , dann ü̂berhaupt Gegenstände, die sich durch
Reibung oder sonst leichtentzünden, müssen auf den beidenBahnen i!i
mit EisenblechgedecktenundverschlossenenWagen verpackt, und womöglich
auf demletztenWagen des Trains verladen, widrigenfalls die durchdieß
GegenständeentstehendenSchäden nicht ersetztwerden.
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Ganz ausgeschlossenvon der Versicherungsind: Urkunden, Rech-mungsbücher, Lottericlose, Pfandbriefe, Bankzettel, Wechsel, Schuldver¬schreibungen, undüberhaupt alleKunstgegenständet dieseunterliegeneiner

besonderenUebereinkunft, und sinddaher vor der Verladunganzuzeigen.3. Die Prämien werden laut Frachtcn-Transport-Tarifen berechnet.4. Bei ganz ordinären Gütern, Equipagenund emballirten Wagenwelcheauf den unbedecktenBah,»vagen verführt werden, sind die Schä¬den durchNässe währendder Fahrt von der Versicherungausgeschlossen.5. Im Falle einesUnglückeshat derVersenderfür dieBeibringungder
Original-Facturenzu sorgen; denVersicherungs-Kammernstehtdas Recht
zu, dieRichtigkeitder Facturen zu prüfen, dieGüter durchbeeideteSchatz¬meisterschätzenzu lassen, und derenAusspruchzur Basis der Entschädi¬
gung anzunehmen, und es bleibt dann denVerstcherungs- GesellschaftendieWahl, entweder
a) die Güter in Natura zu ersetzen, oder
b> den -„lösbaren Werth zu bezahlen und dagegendie Güter zu über¬

nehmen, oder
<0 nur den Unterschieddes Werthes der Waaren im beschädigtenZu¬stande gegenjenen vor dem Unglückeund zwar nach demAussprucheder beeidetenSchutzmännerzu vergüten, ,n welchemFalle die be¬

schädigtenGüter Eigenthum der Versichertenbleiben.6. Der Versichertekann niemals ahandonniren, d. h. er kann nie
verlangen, daß die Assecuranzkammerndie versicherteSumme bezahlen,oder die Güter in Natura ersetzen, und dagegendie beschädigtenWaa¬ren behalten. Diese Wahl haben nur die Assecuranzkammern. Sollteman sichüber die Entschädigungssummenicht einigen können, so ist au¬ßer zwei Schatzmeistern, von denen einen die beiden Affecuranzkam-mern, den andern die Wien- GloggnitzerEisenbahn Direciion wählt,von der Obrigkeit nochein dritter beeideter Schätzmannzu verlangen,und zwar längstensbinnen 3 Tagen, und es wird dann die Schaden¬schätzungdurchStimmenmehrheit festgestellt.Die Gchadenschätzungerfolg! auf dieseWeise auch, wenn 3 Tagenachdem Unglücke, (welcheseiner oder der andern der obgenannlenAffe-curanzkammernunverzüglichmitzutheilenist, indem spätere Ansprüche,wenn die Güter schon vorn Eigenthümer bezogen, oder weiter ge¬sandt wurden, ohne daß ein Unfall angezeigt wurde, gar nicht mehrberücksichtigtwerden,, keineFactura beigebrachtwird, uns es steht den
Assecuranzkammerndas Recht zu, unter Zuziehung eines Beamten der
Eisenbahn, alle jene Vorkehrungenzu treffen, welchenothwendigsind,um die Zunahme des Schadens zu verhindern.7. Die Bezahlung geschiehtIß Tage nach erfolgter Ausmittlunggegen Quittung an die Direction der Gloggnitzer Eisenbahn in Wienund durch diese Bezahlung treten die Affecuranz- Gesellschafteninalle Rechte und Ansprüche, welcheder Bahn oder dem Eigenthümer derGuter gegenirgendJemanden zustehen, und sie könnenselb- überall gel¬tend machen, ohne einer weiter» Übertragung oder besondernVoll¬
macht zu bedürfen.

Jede Berschweigung, jede falscheoder entstellte-Angabe, ein Unter-
schleifoder eine sonstigehinterlistige Verheimlichungheben die Versi¬
cherung in Bezug auf jene Parthsi , welche sichsolches zu Schulden
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kommenliess, gänzlich auk, demnachder auf dieseParthei Bezug ha¬bende Schaden nicht bezahlt wird.

8. Weder die Eisenbahn-Gesellschaft selbst, nochdie einzelnendurcheinen Unfall betroffenenPartheien dürfen, bei Verlustder Willigkeitder
Versicherungvor anerkannter oder entschiedenerRichtigkeitder Ansprü¬
cheeinen Schritt gegendas VermögenderAffecuran-tGesellschaftenvor¬
nehmen. Alle Rechte und Ansprücheder Bahn, oder ,r Eigenthümer der
Güter an dieAsseeuranzkammernerlöschenauch, wenn k Jahr nach dem
Tage des Unglückesdie festgestellteVikgütung nicht behobenwird.
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